
 

Stadt Leverkusen  Vorlage Nr. 2022/1533 

Der Oberbürgermeister 
  

II/02-020-01-21-14-schw 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 
17.08.2022 
Datum 

 
 

Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Finanz- und Digitalisierungsaus-
schuss   

22.08.2022 Beratung öffentlich 

Rat der Stadt Leverkusen   29.08.2022 Entscheidung öffentlich 

 

Betreff:  

Jahresabschluss 2021 der Stadtteilentwicklungsgesellschaft Wiesdorf/Manfort mbH 
(SWM) und Entlastung 
- Erteilung von Weisungen nach § 113 Abs. 1 GO NRW 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
1. Der Rat der Stadt Leverkusen erteilt den Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Le-

verkusen in der Gesellschafterversammlung der Stadtteilentwicklungsgesellschaft 
Wiesdorf/Manfort mbH (SWM) gem. § 113 Abs. 1 GO NRW folgende Weisungen: 

 
a) den Jahresabschluss zum 31.12.2021 mit einer Bilanzsumme von 1.979.873,55 € 

und einem Jahresfehlbetrag von 53.126,45 € festzustellen, 
 

b) den Lagebericht 2021 zu genehmigen, 
 

c) den Jahresfehlbetrag von 53.126,45 € auf neue Rechnung vorzutragen, 
 

d) der Geschäftsführung der SWM für das Wirtschaftsjahr 2021 Entlastung zu ertei-
len. 

 
2.  Der Rat der Stadt Leverkusen erteilt den Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Le-

verkusen in der Gesellschafterversammlung der SWM gem. § 113 Abs. 1 GO NRW 
Weisung, den Mitgliedern des Aufsichtsrates der SWM für das Wirtschaftsjahr 2021 
Entlastung zu erteilen. 

 
 
gezeichnet: 
 In Vertretung 
Richrath Molitor 
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I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren 
 

 Nein (sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet) 
 

 Ja – ergebniswirksam 
Produkt:       Sachkonto:       
Aufwendungen für die Maßnahme:       € 
Fördermittel beantragt:   Nein   Ja       % 
Name Förderprogramm:       
Ratsbeschluss vom       zur Vorlage Nr.       
Beantragte Förderhöhe:       € 
 
 Ja – investiv 
Finanzstelle/n:       Finanzposition/en:       
Auszahlungen für die Maßnahme:       € 
Fördermittel beantragt:   Nein   Ja       % 
Name Förderprogramm:       
Ratsbeschluss vom       zur Vorlage Nr.       
Beantragte Förderhöhe:       € 
 

Maßnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt 
 Ansätze sind ausreichend 
 Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle       
 in Höhe von       € 
 

Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr:       
 Personal-/Sachaufwand:       € 
 Bilanzielle Abschreibungen:       €  

Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschrei-
bungen. 

 Aktuell nicht bezifferbar  
 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr:       

 Erträge (z. B. Gebühren, Beiträge, Auflösung Sonderposten):       € 
Produkt:       Sachkonto       
 
Einsparungen ab Haushaltsjahr:       

 Personal-/Sachaufwand:       € 
Produkt:       Sachkonto       
 

 ggf. Hinweis Dez. II/FB 20:              
 
II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes: 

Klimaschutz  
betroffen 

Nachhaltigkeit 
 

kurz- bis 
mittelfristige 

Nachhaltigkeit 

langfristige Nach-
haltigkeit 

 

 ja   nein   ja   nein  ja   nein  ja   nein 
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Begründung: 
 
Gesellschaftsrechtliche Grundlagen: 
Dem von der Geschäftsführung der SWM aufgestellten Jahresabschluss 2021 wurde 
nach auftragsgemäßer Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische 
Revision GmbH, Im Teelbruch 128, 45219 Essen, der uneingeschränkte Bestätigungs-
vermerk erteilt. 
 
Gemäß § 6 Abs. 2 lit. f) + g) i. V. m. § 5 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der SWM be-
schließt die Gesellschafterversammlung aufgrund einer Weisung des Rates der Stadt 
Leverkusen über die Feststellung des Jahresabschlusses, die Genehmigung des Lage-
berichtes, die Verwendung des Ergebnisses bzw. die Abdeckung eines Verlustes und 
die Entlastung von Aufsichtsrat und Geschäftsführung. 
 
Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung der SWM haben in ihren Sitzungen 
am 15.08.2022 den Jahresabschluss vorberaten und vorbehaltlich einer Weisung durch 
den Rat der Stadt Leverkusen gebilligt. 
 
Wirtschaftliche Ergebnisse/Auswertung: 
Da die SWM im Rumpfgeschäftsjahr 2021 ihre eigentliche operative Tätigkeit noch nicht 
aufnehmen konnte, wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet. 
 
Abschließende Hinweise: 
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht sind dieser Vorlage als Anla-
gen 1 bis 3 beigefügt. 
 
Entsprechend der Beschlussfassung zur Vorlage R 629/14. TA (Rat am 16.12.96) steht 
allen Ratsmitgliedern der Prüfbericht des Jahresabschlusses als nichtöffentlich zu be-
handelnde Anlage 4 im Ratsinformationssystem Session zur Verfügung.  
 

 
Ergänzend sei auf Folgendes hingewiesen: 
 
Ratsmitglieder, die selbst dem Aufsichtsrat der SWM angehören, haben sowohl bei der 
Beratung als auch bei der Entscheidung über die Entlastung des Aufsichtsrates gemäß 
§ 31 Abs. 1 i. V. m. § 43 Abs. 2 GO NRW kein Mitwirkungsrecht (Beschlusspunkt 2.). 
Dies gilt auch für den Oberbürgermeister. 
 
Über die Beschlusspunkte 1. und 2. ist gesondert zu beraten und abzustimmen. 
 
Eine entsprechende Protokollierung ist notwendig. 
 
Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren die folgenden Ratsfrauen und Ratsherren im Auf-
sichtsrat der SWM tätig und unterliegen somit dem o. g. Mitwirkungsverbot: 
 
Rf. Ina Biermann-Tannenberger 
Rf. Annegret Bruchhausen-Scholich 
Rh. Stefan Hebbel 
Rh. Rüdiger Scholz 
Rh. Frank Schönberger 
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Rf. Milanie Kreutz 
Rf. Lena Pütz 
Rf. Roswitha Arnold 
Rh. Christoph Kühl 
Rh. Karl Schweiger 
Rh. Markus Pott 
Rf. Dr. Monika Ballin-Meyer-Ahrens 
 

 
 
 
Begründung der einfachen Dringlichkeit: 
 
Da die Gremienbeschlüsse, die am 15.08.2022 gefasst wurden, unter dem Vorbehalt ei-
nes entsprechenden Weisungsbeschlusses standen, ist eine Beschlussfassung über 
diese Vorlage noch in diesem Turnus erforderlich. 
 
 

Anlage/n:  

Anlage 1 - Bilanz 2021 (ö) 
Anlage 2 - GuV 2021 (ö) 
Anlage 3 - Lagebericht 2021 (ö) 
Anlage 4 - Prüfbericht 2021 (nö) 
 



Stadtteilentwicklungsgesellschaft Wiesdorf / Manfort mbH

Leverkusen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

P A S S I V A

31.12.2021 05.07.2021 31.12.2021 05.07.2021

€ € € €

A. AUSSTEHENDE EINLAGEN 0,00 25.000,00 A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00

II. Kapitalrücklagen 2.000.000,00 0,00

III. Jahresfehlbetrag -53.126,45 0,00

B. UMLAUFVERMÖGEN 1.971.873,55 25.000,00

I. Sonstige Vermögensgegenstände 5.796,57 0,00 B. RÜCKSTELLUNGEN

II. Guthaben bei Kreditinstituten 1.974.076,98 0,00 8.000,00 0,00

1.979.873,55 25.000,00 1.979.873,55 25.000,00

A K T I V A

Sonstige Rückstellungen

Anlage 1 zur Vorlage Nr. 2022/1533



Stadtteilentwicklungsgesellschaft Wiesdorf / Manfort mbH
Leverkusen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 05.07.  bis 31. 12 2021

05.07. - 31.12.
2021
€

1. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 5.791,94

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen 47.334,51

3. Ergebnis nach Steuern -53.126,45

4. Jahresfehlbetrag -53.126,45

Anlage 2 zur Vorlage Nr. 2022/1533
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Stadtteilentwicklungsgesellschaft Wiesdorf / Manfort mbH 
(SWM),  

Lagebericht zum Jahresabschluss für das Rumpfge-
schäftsjahr vom 05.07. bis 31.12.2021 

I. Grundlagen der Gesellschaft:

Die Stadtteilentwicklungsgesellschaft Wiesdorf / Manfort mbH (SWM) (im Folgenden 
auch kurz „SWM“ oder „Gesellschaft“) wurde am 05.07.2021 als in Gründung befind-
lich beurkundet und hat im weiteren Verlauf des Jahres 2021 mit den Vorbereitungs-
maßnahmen zur Aufnahme des eigentlichen Geschäftsbetriebes begonnen.  

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der städtebaulichen Entwicklung 
und Erschließung von Flächen mit entsprechendem städtebaulichem Bedarf der 
Stadt Leverkusen in den Stadtteilen Wiesdorf und Manfort. 

Wiesdorf: 
Städtebauliche Sanierung/Revitalisierungsmaßnahme der City C 
Umsetzung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes. 

Manfort: 
Umsetzung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes. 

Die Stadt Leverkusen ist mit einem gezeichneten Kapital in Höhe von 25.000 € als 
alleinige Gesellschafterin an der Gesellschaft beteiligt. Darüber hinaus hat die Stadt 
Leverkusen Einlagen in Höhe von € 2,0 Mio. zur Finanzierung der Projektarbeiten der 
Gesellschaft geleistet.  

II. Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 verlief planmäßig. 

Im Vordergrund stand die Personalsuche für den Aufbau des Mitarbeiterstamms, be-
ginnend mit der Suche nach einem hauptamtlich tätigen, in der Planung und Umset-
zung von Stadtentwicklungsmaßnahmen erfahrenen Geschäftsführers. Mit Wirkung ab 
dem 01.05.2022 wurde Herr Björn Krischick, Dormagen, neben dem ab der Gründung 
im Nebenamt als Geschäftsführer tätigen Herrn Michael Molitor, Kämmerer der Stadt 
Leverkusen, zum weiteren, hauptamtlichen Geschäftsführer bestellt. 

Anlage 3 zur Vorlage Nr. 2022/1533
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III. Erläuterungen zum aktuellen Stand der Vorbereitungsmaßnahmen für die
städtebauliche Sanierungs-/ und Entwicklungsmaßnahme City C in Wies-
dorf

Nach dem derzeitigen Stand der Überlegungen zur Finanzierungskonzeption der Sa-
nierungs- und Revitalisierungsmaßnahmen des Immobilienkomplexes City C in der In-
nenstadt von Leverkusen-Wiesdorf, wird die Maßnahme -als städtebauliche Sanie-
rungsmaßnahme voraussichtlich im Wesentlichen unterstützt durch Städtebaumittel 
des Landes – durch die SWM als Sanierungsträger durchgeführt. Dabei handelt die 
SWM voraussichtlich als mit der Projektdurchführung beauftragter Treuhänder im ei-
genen Namen für Rechnung der Stadt Leverkusen, die voraussichtlich Zuwendungs-
empfänger der Städtebaufördermittel des Landes sein wird und den Eigenanteil für die 
Finanzierung leisten wird. Alternativ wird die SWM im Projektverlauf nach weiteren 
Projektfinanzierungen suchen. Beispielsweise wird ein entsprechendes Investorenmo-
dell und dessen Voraussetzungen geprüft. Die SWM wird im Rahmen des Projektes 
City C voraussichtlich als Dienstleister und Treuhänder für die Stadt Leverkusen tätig 
sein. Die Stadt Leverkusen ersetzt der SWM die bei ihr für die Projektdurchführung 
entstehenden Kosten über ein entsprechendes Dienstleistungsentgelt.  
Derzeit wird der Dienstleistungs- und Treuhandvertrag durch die Geschäftsführung 
und die zuständigen Stellen der Stadt Leverkusen vorbereitet.  

IV. Erläuterungen zur städtebaulichen Konzeption und zum Stand der Pla-
nungsmaßnahmen für das Projekt City-C

Die notwendigen Maßnahmen für die Stellung eines Förderantrages auf Städtebauför-
derung befinden sich in Vorgesprächen. 

Die Maßnahme ist für die Stellung eines Förderantrages konzeptionell und planerisch 
ausreichend vorzubereiten. Dazu sind vor allem die Sanierungs- und Entwicklungs-
ziele zu bestimmen, die städtebaulichen Missstände, deren Beseitigung im öffentlichen 
Interesse liegt, zu erheben, die Mitwirkungsbereitschaft der Betroffenen festzustellen, 
eine Abstimmung mit den Trägern der öffentlichen Belange – soweit erforderlich – 
durchzuführen und die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben abzuschätzen 
(qualifizierte Vorbereitung, vorbereitende Untersuchungen). Die umfassende Entwick-
lung, Neuordnung oder Aufwertung des Gebietes ist – ungeachtet der planungsrecht-
lichen Erfordernisse im Einzelfall – in einem Stadtentwicklungskonzept oder einem 
Stadterneuerungskonzept darzustellen.  

Maßnahmen hierzu wurden bereits eingeleitet. Das Büro Ulrich Hartung wurde als Pro-
jektmanagementbüro am 25.07.2019 mit der ersten Phase von drei Phasen beauftragt. 
Gegenstand der I. Phase ist die Erfassung, die Darstellung und die Auswertung des 
Status Quo. Kernaufgabe war es hierbei fehlende Informationen in Qualität und Quan-
tität festzustellen um diese in der II. Phase zu ermitteln und zu erstellen. Abgeschlos-
sen wurde die I. Phase am 26.11.2019. Die II. Phase, zur Analyse des Status Quo, 
wurde am 06.07.2021 beauftragt. Die Gutachten und Vermessungen laufen noch. Die 
sich daraus ergebenden Rückschlüsse und Erarbeitung möglicher städtebaulicher 
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Maßnahmen werden voraussichtlich im IV. Quartal 2022 abgeschlossen werden. Ge-
genstand und Grundlage der weiteren Projektorientierung der City-C ist die genaue 
Bestandsaufnahme in technischer und rechtlicher Hinsicht.  

Durch die Aufnahme der operativen Tätigkeit der SWM zum 01.05.2022 wurden die 
bislang geplanten Grundlagenermittlungen erweitert. Unter anderem sei hier im We-
sentlichen die Erstellung eines möglichen Rückbau- und Erschließungskonzeptes zu 
nennen. Darüber hinaus werden durch die SWM notwendige operative Entscheidun-
gen getroffen um den Entwicklungsprozess zu beschleunigen.    

In der III. Phase wird das Stadtentwicklungskonzept in planerischer, technischer und 
kaufmännischer Sicht erarbeitet. Auf Basis dieser Konzeption wird die Projektrealisie-
rung und Vermarktung aufgebaut.   

V. Weitere, geplante Projektübernahmen durch die SWM

Durch den geplanten personellen Aufbau der SWM ist die Übernahme weiterer Pro-
jekte in Wiesdorf und Manfort gewollt und möglich. Dabei steht die Neuentwicklung 
des Bahnhofsgebäudes Bahnhof Leverkusen-Mitte mit einem neuen Fahrradpark-
haus bereits fest.  

VI. Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2021 T€ 1.980. Die Stadt Leverkusen hat die 
Stammeinlagen auf das gezeichnete Kapital von T€ 25 und darüberhinausgehend Ein-
lagen in die Kapitalrücklage der Gesellschaft von € 2,0 Mio. geleistet.  

Nach Abzug des Jahresfehlbetrages des Rumpfgeschäftsjahres von T€ -53 verfügt die 
Gesellschaft zum Abschlussstichtag über ein positives Eigenkapital von T€ 1.972 und 
über liquide Mittel von T€ 1.974.  

Rückstellungen für Jahresabschluss- und Beratungskosten von T€ 8 stehen Forderun-
gen / sonstige Vermögensgegenstände aus Vorsteuererstattungsansprüchen gegen 
das Finanzamt von T€ 6 gegenüber.   

Die Gesellschaft erzielte im Rumpfgeschäftsjahr im Rahmen der Vorbereitungsmaß-
nahmen zur Aufnahme der eigentlichen Geschäftstätigkeit noch keine Umsatzerlöse.  

Wesentliche Kostenbereiche waren die Kosten für Personalsuche (bis 31.12.2021 
T€ 26), Gründungskosten und sonstige Rechts- und Beratungskosten in Höhe von 
T€ 13, Gremienkosten von T€ 8 sowie Personalkosten für drei nebenamtlich tätige ge-
ringfügig Beschäftigte (T€ 6).  

Die Gesellschaft weist damit für das Gründungsgeschäftsjahr 2021 einen Jahresfehl-
betrag von T€ - 53 aus. 
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Die Kosten und der entsprechende Jahresfehlbetrag des Rumpfgeschäftsjahres 2021 
werden aus den von der Stadt Leverkusen in das Stammkapital und in die Kapitalrück-
lagen der Gesellschaft geleisteten Einlagen finanziert.  

VII. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutra-
gen und nach Feststellung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafterversamm-
lung durch eine entsprechende buchmäßige Entnahme aus der Kapitalrücklage aus-
zugleichen.  

VIII. Risiko-/Chancen- und Prognosebericht

Unternehmenszweck der Gesellschaft ist die Durchführung von städtebaulichen Sa-
nierungs- und -Entwicklungsmaßnahmen in den Leverkusener Stadtteilen Wiesdorf 
und Manfort.  

Die mit der Erfüllung dieses Gesellschaftszweckes entstehenden Aufwendungen wer-
den von der Stadt Leverkusen durch Einlagen in das Eigenkapital und – soweit später 
Dienstleistungsaufgaben für die Stadt Leverkusen erbracht werden, durch entspre-
chende Leistungsentgelte erstattet.  

In diesem Rahmen unterliegt die SWM den für Projektgesellschaften typischen Risi-
ken. In dieser frühen Phase sind keine konkreten Risiken zu erkennen.  

Für die erfolgreiche Umsetzung des Gesellschaftszweckes kommt es u.a. darauf an, 
die städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungskonzepte zu entwickeln und plane-
risch so zu konkretisieren, dass erfolgreiche Förderanträge beim Land NRW gestellt 
werden können. Soweit eine Förderung der Maßnahmen durch das Land NRW – wider 
Erwarten – nicht erreicht werden könnte, wären die beabsichtigten städtebaulichen 
Maßnahmen möglicherweise nicht umsetzbar. Aus diesem Grund wird nach alternati-
ven Finanzierungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel einem Investorenmodell, gesucht.  

Derzeit sind keine Risiken erkennbar, die den Bestand der Gesellschaft gefährden o-
der ihre Entwicklung wesentlich beeinträchtigen könnten. Solange die der Gesellschaft 
entstehenden Aufwendungen durch die Stadt Leverkusen erstattet werden, liegen 
keine entwicklungsbeeinträchtigenden Tatsachen vor.  

IX. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung gem. § 108 Absatz 3 Nr. 2 GO
NW

Die Erfüllung eines öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unter-
nehmens. Dieser ist die Übernahme der städtebaulichen Entwicklung und Erschlie-
ßung von Flächen mit entsprechendem städtebaulichem Bedarf der Stadt Leverkusen 
in den Stadtteilen Wiesdorf und Manfort. Dieser Zweck wird durch die Aufgabenerledi-
gung durch die Gesellschaft auch tatsächlich eingehalten und erfüllt. Die Geschäfte 
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der Gesellschaft wurden im Sinne des gültigen Gesellschaftsvertrages und des GmbH-
Gesetzes durchgeführt. 

Leverkusen, 21. Juni 2022 

gez. gez. 
Michael Molitor Björn Krischick 
Geschäftsführer Geschäftsführer 
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